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1. Teil

Inter- und multidisziplinäre Grundlagen

A. Grund, Gegenstand und Gang der Untersuchung

Die (Unternehmens-)Reputation ist nicht zuletzt ihrer Vielschichtigkeit wegen
ein beliebter Untersuchungsgegenstand zahlreicher Forschungsdisziplinen.1 Wer
sich anschickt, sie zu ergründen, sieht sich schnell einer nahezu unüberschaubaren
Anzahl von akademischen Konzepten undModellen ausgesetzt. Dabei ist es in erster
Linie das Verdienst der Kommunikations- und Wirtschaftswissenschaften, den Re-
putationsbegriff weitgehend entmystifiziert und seine soziale wie ökonomische
Bedeutung herausgearbeitet zu haben.2 Er wird in der gegenwärtigen Reputations-
forschung nur noch selten mit Begriffen wie Identität, Image oder Marke gleich-
gesetzt und bildet mit diesen jeweils unterschiedliche, interdependente For-
schungsobjekte.3

Im Gegensatz dazu konnte sich in der Rechtswissenschaft und Rechtsprechung
bislang keine stringente Abgrenzung der mit der Unternehmensreputation verbun-
denen, jedoch funktionell voneinander abweichenden Konstrukte durchsetzen. Hier
bleibt die Corporate Reputation4 (CR)5 ein der Alltagssprache entlehnter, definito-
risch unbestimmter „Containerbegriff“, der mit zahlreichen schillernden Zuschrei-

1 Carroll, in: Carroll, HbRep, S. 1–3; Eisenegger/Imhof, in: Röttger, PR, S. 244 f.; Helm,
Reputation, S. 89; Rindova/Martins, in: Barnett/Pollock, OxHb, S. 16; Barnett/Jermier/Laf-
ferty, 9 CRR 26, 28 (2006); Mahon, 41 Bus. & Soc. 415, 438 (2002).

2 Vgl. Fleischer, Reputation, S. 17; Rindova/Martins, in: Barnett/Pollock, OxHb, S. 16 f.
3 ZumWandel hin zu einer differenzierenden Denkschule Fahrenbach, Issues, S. 14 f.; vgl.

auch Barnett/Pollock, in: Barnett/Pollock, OxHb, S. 6–11; Bromley, 35 Eur. J. Mark. 316
(2001). Indes mangelt es bis heute an einem homogenen Reputationsverständnis, s. Eiseneg-
ger/Imhof, in: Röttger, PR, S. 244; Fombrun, in: Barnett/Pollock, OxHb, S. 98–102; Dowling,
13 Eur. Manag. Rev. 207 (2016); Schütz/Schwaiger, K&K 2007, 189, 191; Walker, 12 CRR
357, 367 (2010).

4 Die bedeutungsgleiche englische Übersetzung für Unternehmensreputation findet sich
auch im deutschsprachigen Schrifttum wieder, sodass sie i.R.d. Untersuchung desgleichen
Verwendung finden soll.

5 I.R.d. vorl. Untersuchung gebildete Abkürzungen basieren auf den im Werk Kirchner/
Böttcher, Abkürzungen formulierten Regeln (ebd,. S. Xff.). Darin aufgeführte Standardab-
breviaturen wurden übernommen, s. dazu ! S. 382 – Fußnotenapparat.



bungen, Deutungen und Erwartungen gefüllt wird.6 Dies vermag zu erstaunen, ist es
doch gerade die juristische Methodenlehre, die seit jeher die Auslegung, das Sinn-
erfassen beziehungsweise das Verstehen von in Rechtssätzen mündenden Begriffen
zu ihrem zentralen Problem erkoren hat.7 Wie sollen jedoch reputationsrelevante
Rechtsfragen sinnvoll untersucht und vernünftig beantwortet werden, wenn unklar
bleibt, was sich hinter dem Begriff Reputation verbirgt? Lässt sich ohne seine
wissenschaftliche Vergegenwärtigung eine befriedigende Antwort darauf geben,
worin sich der Reputationsschutz eines Unternehmens und der persönlichkeits-
rechtliche Ehrschutz natürlicher Personen gleichen beziehungsweise unterscheiden
oder unter welchen Umständen das Interesse am Schutz der eigenen Reputation
widerstreitenden Interessen überwiegt? Derartige Problemstellungen dürften je-
denfalls solange zu den offenen Fragen des Rechts gehören, bis Gegenstand und
Umfang des Reputationsbegriffs hinreichend erschlossen sind.8

Der Bedarf nach einer sprachlich-dogmatischen Konkretisierung gibt sich vor-
nehmlich auf der Ebene der judiziellen Interessenabwägung zu erkennen. Dort er-
schöpft sich die rechtlicheWürdigung reputationsbezogener Sachverhalte vielfach in
der Erkenntnis, dass die Reputation eines Unternehmens (irgendwie) betroffen ist,
wobei regelmäßig auf synonym verstandene Begriffe wie „Geschäftsehre“9, „so-
zialer Geltungsanspruch“10, (öffentliches/unternehmerisches) „Ansehen“,11 „Werbe-
und Imagewert“12 oder etwa (wirtschaftlicher) „Ruf“13 rekurriert wird.14

6 Im alltäglichen Sprachgebrauch werden u.a. die Begriffe Image und Reputation synonym
verwendet, Duden, Synonyme, S. 197 (Leumund). Auf ein dergestalt umgangssprachliches
Begriffsverständnis greifen (große) Teile der Judikatur und Jurisprudenz zurück, vgl. EuGH
Slg. 2010, I-6967 – „Portakabin“ = GRUR 2010, 841; BGHZ 136, 295 = NJW 1997, 3304 –
Benetton; Bürkle, Compliance, § 1 Rn. 127 ff.; Gerards, Unt.schutz, S. 10 f.; Hoppe, Private
Nutzung, S. 249–257; Gostomzyk, NJW 2008, 2082, 2084. Zum Verhältnis von juristischer
Fachsprache und Umgangssprache i. Allg. sowie zur „Unverzichtbarkeit der juristischen
Fachsprache“ Neumann, Recht als Struktur und Argumentation, S. 13–22.

7 Vgl. Engisch, Einführung in das juristische Denken, S. 105 ff. u. 129 ff.; zum „wissen-
schaftliche[n] Geschäft“ der Auslegung grundlegend Savigny, System des Röm. Rechts, Bd. 1,
S. 206 ff.

8 Soweit ersichtlich machte Kröger (Kröger, Schäden, S. 255 ff.) den ersten Aufschlag, sich
in der Jurisprudenz ausgiebig und differenziert mit dem Phänomen der Unternehmensreputa-
tion (dort mit „Image“ gleichsetzend) auseinanderzusetzen. Ausschließlich der CR widmete
sich auch Eger (Eger, Unternehmensreputation, passim).

9 BVerfG NJW 2008, 838, 840.
10 OLG Frankfurt am Main NJW-RR 2023, 484, 485; OLG Frankfurt am Main NJW-RR

2018, 1380.
11 BGH NJW 2009, 1872, 1874 („öffentliches Ansehen“); BGH GRUR 2022, 1459, 1463

(„unternehmerische Ansehen“).
12 BGH GRUR 2024, 864, 866.
13 BGH GRUR 2022, 1842, 1845 („Ruf“); BGH GRUR 2016, 104, 106 („Beeinträchtigung

des wirtschaftlichen Rufs“).
14 ! S. 256; markant i.R.d. § 824 BGB ! S. 313; erfreulich anders OLG Braunschweig

BKR 2022, 660 ! S. 110 Fn. 768.
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Hieraus resultiert ein Abwägungsdefizit, das sich vordringlich auf demGebiet des
äußerungsrechtlichen Unternehmensschutzes zeigt.15 Damit ist jener Rechtsbereich
angesprochen, der sich mit der Zulässigkeit persönlichkeitsbeeinträchtigender Äu-
ßerungen gegenüber Unternehmen beschäftigt. Für die vorliegende Untersuchung ist
das Gebiet der äußerungsbedingten Reputationsbeeinträchtigung von vorrangigem
Interesse, da insbesondere das Äußerungsrecht erprobte Rechtspositionen und her-
gebrachte Grundsätze zur Bewältigung reputationsbezogener Problemstellungen
vorhält. Diese erlauben es, den Erkenntnis- und Wissensstand der Reputationsfor-
schung mit in der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis vorherrschenden Prämissen
und Prinzipien abzugleichen und einer rechtsdogmatischen Ergründung und Spe-
zifizierung zuzuführen.16Zudem sind es äußerungsrechtliche Sachverhalte, die in der
Rechtsprechung überwiegen, wenn und soweit die Unternehmensreputation als
rechtlich geschütztes Interesse in Rede steht.17

Eine zureichende Entschlüsselung des Reputationsphänomens leistet einen ge-
wichtigen Beitrag zu einem wirksamen Rechtsschutz der Unternehmensreputation.
SeineNotwendigkeit kann bei Betrachtung der unternehmerischen Lebenswelt kaum
überschätzt werden.18 Schließlich stellt die Corporate Reputation einen erfolgskri-
tischen Vermögensgegenstand19 und Wettbewerbsfaktor dar.20 Ihr Verlust kann fa-
tale, mitunter existenzielle Folgen haben.21 Angesichts global vernetzter Medien-
gesellschaften22 und weltweiter Wertschöpfungsprozesse wird die Reputation eines
Unternehmens schnell zum Gegenstand eines annähernd grenzenlosen Austausch-
prozesses von Meinungen und Erfahrungen. Dadurch wird sie greifbarer, aber auch
angreifbarer.23 Vor diesem Hintergrund erlangen begrifflich-systematische und äu-

15 Vgl. Cronemeyer, AfP 2014, 111; dazu ausführlich ! S. 250 ff., 264 ff.
16 Zu den (reputations-)relevanten Abwehr- u. Schadensersatzansprüchen des Äuße-

rungs(-sonder-)deliktsrechts ! S. 146 f., 230 ff., 311 ff.; zur Normativität u. a. ! S. 164 ff.,
242 ff.

17 Die quantitative Dominanz äußerungsrechtlicher Judikatur (bspw. gegenüber dem Ge-
sellschafts- und Kapitalmarktrecht) kann durch eine Schlagwortsuche des Begriffs „Reputa-
tion“ bzw. „Unternehmensreputation“ oder synonym verstandener Begriffe (Ansehen, Image,
Prestige, Ruf usw.) in den einschlägigen juristischen Datenbanken nachvollzogen werden.

18 Zu den stetigen Veränderungen der Unternehmenslandschaft Ingenhoff/Röttger, in:
Meckel/Schmid, S. 323 ff.

19 Jedoch nicht im bilanz. Sinne; zum HGB-Vermögensgegenstand/Vermögenswert nach
IAS/IFRS/US-GAAP ! S. 95 ff.

20 Vgl. Fombrun, Reputation, S. 7, 72–80; Rindova/Martins, in: Barnett/Pollock, OxHb,
S. 16 ff.

21 Illustrativ BGH NJW 1987, 1082 – Gastrokritiker. Im Schrifttum werden mehrenteils
hist. Exempel wie jene von Arthur-Andersen, Enron und Lehman Brothers als Beleg bemüht,
vgl. etwa Forstmoser, in: FSWatter, 2008, S. 197, 202;Wüst, in: Wüst/Kreutzer, CRepM, S. 4.
Als jüngere Beispiele taugen die Causa „Wirecard“ und i.T. der sog. „Dieselskandal“, vgl.
etwa Bachmann/Ehrlich/Fan/Ruzic, CESifo No. 6805 (2019); Wansley, 97 Indiana Law Jour-
nal 1203 (2022).

22 Instruktiv Eisenegger, Mediengesellschaft, passim.
23 Ähnlich zum Ganzen Wüst, in: Wüst/Kreutzer, CRepM, S. 4.
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